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Grünordnerische Maßnahmen

Geltungsbereich des Bebauungsplans

Mannheim, 27.09.2023

Nachrichtliche Übernahmen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

Baugrenze

Verbindungswege

!( Baumpflanzungen (Maßnahme K4)

!. Baumerhalt (Maßnahme V3)

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Weitere Vermeidungsmaßnahmen
+ Einzelbaumschutz (Maßnahme V2)

Festsetzungen des Bebauungsplans
Allgemeines Wohngebiet

Urbanes Gebiet

Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung, privat

Öffentliche Grünfläche

Öffentliche Grünfläche: Parkanlage

Öffentliche Grünfläche: Verkehrsgrün

Flächen für Nebenanlagen: Stellplatz

10 m
10 m

10 m

10 m

à à

à à Parkartig zu gestaltende Grünfläche (Maßnahme K1)

Extensive Dachbegrünung (Maßnahme K2)

Intensive Begrünung der Sockelgeschosse (Maßnahme K6)

à àà


